
  
Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit 

Schreiben vom 22. Januar 2018 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Simone Oldenburg, Fraktion DIE LINKE  
 
 
Qualifizierung von Lehrkräften ohne Lehrbefähigung und Zuerkennung der Lehr-
befähigungen 
 
und 
 

ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
1. Welche Anzahl von Lehrkräften ohne Lehrbefähigung arbeitet im 

1. Halbjahr 2017/2018 an den öffentlichen allgemeinbildenden und 

beruflichen Schulen des Landes (bitte getrennt nach Schulamts-

bereichen und Schularten angeben)? 

 

 

 

Die Anzahl der Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen 

und öffentlichen Beruflichen Schulen in Trägerschaft der Landkreise und kreisfreien Städte des 

Schuljahres 2017/2018 kann der folgenden Übersicht entnommen werden: 

 

Grundtyp 

der Schule* 

Staatliches 

Schulamt 

Greifswald 

Staatliches 

Schulamt 

Neubran-

denburg 

Staatliches 

Schulamt 

Rostock 

Staatliches 

Schulamt 

Schwerin 

Ministerium 

für Bildung, 

Wissenschaft 

und Kultur 

Mecklenburg-

Vorpommern 

gesamt 

Grundschule 65 16 40 57 - 178 

Förderschule 39 6 15 41 - 101 

Regionale 

Schule 
79 22 36 86 - 223 
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Grundtyp 

der Schule* 

Staatliches 

Schulamt 

Greifswald 

Staatliches 

Schulamt 

Neubran-

denburg 

Staatliches 

Schulamt 

Rostock 

Staatliches 

Schulamt 

Schwerin 

Ministerium 

für Bildung, 

Wissenschaft 

und Kultur 

Mecklenburg-

Vorpommern 

gesamt 

Gesamtschule 14 16 34 16 - 80 

Gymnasium 29 26 13 30 - 98 

Berufliche 

Schule 
- - - - 105 105 

Mecklenburg-

Vorpommern 

gesamt 
226 86 138 230 105 785 

 

* Die Schulen wurden nach dem Grundtyp der Schule zugeordnet: Beispielsweise Regionale Schulen mit Grund-

schulen den Regionalen Schulen, Integrierte Gesamtschulen den Gesamtschulen etc. 

 

 

 
2. Welche Anzahl der in der Antwort zu Frage 1 bezeichneten Lehrkräfte 

ohne Lehrbefähigung ist  

a) befristet auf einer unbefristet besetzbaren Stelle und  

b) unbefristet beschäftigt? 

 

 

 

Die Fragen 2 a) und 2 b) werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Von den insgesamt 785 Lehrkräften ohne Lehrbefähigung des Schuljahres 2017/2018 befinden 

sich 374 Lehrkräfte in einem unbefristeten und 411 Lehrkräfte in einem befristeten Arbeits-

verhältnis. Angaben dazu, ob diese Lehrkräfte auf einer unbefristet besetzbaren Stelle geführt 

werden, liegen nicht vor. 

 

 

 
3. Welche Anzahl der in der Antwort zu Frage 2 a) bezeichneten befristet 

Beschäftigten hat an der grundlegenden pädagogischen Qualifizierung 

teilgenommen bzw. nimmt derzeit an dieser Qualifizierung teil? 

 

 

 

Für die Teilnahme an der grundlegenden pädagogischen Qualifizierung für Lehrkräfte ohne 

Lehrbefähigung haben die staatlichen Schulämter sowie die Schulaufsicht berufliche Schulen 

191 Beschäftigte gemeldet, die befristet auf einer unbefristet besetzbaren Stelle eingestellt 

wurden. Im Schuljahr 2017/2018 befinden sich mit der vorbezeichneten Voraussetzung  

73 Beschäftigte in dieser Maßnahme. 
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4. Welche Anzahl von neu eingestellten Lehrkräften i. S. d. § 1 Abs. 5 

LehBAVO M-V; denen bis zum 01.12.2017 eine Lehrbefähigung zuer-

kannt worden ist, erfüllen 

a) die Voraussetzungen des § 6 LehBAVO M-V,  

b) die Voraussetzungen des § 6 LehBAVO M-V nur teilweise, indem 

sie die Mindestbeschäftigungsdauer erreicht, jedoch den Nachweis 

des Kolloquiums gemäß § 7 Abs. 2 LehBAVO M-V bis zum Zeit-

punkt der Zuerkennung nicht nachweisen konnten? 

 

 

 

Die Fragen 4 a) und 4 b) werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Da die Qualifizierungsmaßnahme nach § 6 der Lehrbefähigungsanerkennungsverordnung 

(modularisierte Qualifizierungsreihe) erstmalig im Schuljahr 2017/2018 angeboten wurde, 

konnte bis zum 01.12.2017 keine Lehrbefähigung gemäß Frage 4 a) beziehungsweise 4 b) zuer-

kannt werden.  


